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2Ob157/61

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1959

Norm

StVO §11 Abs2

StVO §13 Abs3

Rechtssatz

Beim Linkseinbiegen in eine Hofeinfahrt ist es erforderlich, nach der Anzeige der beabsichtigten

Fahrtrichtungsänderung unmittelbar vor dem Abbiegen nochmals den von rückwärts kommenden Verkehr zu

beobachten.
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2 Ob 328/59
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